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Nebenzeichnung
Maßstab: 1:250
Baugrenzen oberhalb
des I. Luftgeschoss

Art der baulichen Nutzung

 1.1 Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinikgebiet“ dient vorwiegend der Unterbringung
eines Krankenhauses und den dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen des
Gesundheitswesens sowie untergeordnet begleitenden Nutzungen in Ergänzung des
Klinikgebiets und der Unterbringung von Wohnnutzungen.
Zulässig sind:
- Krankenhäuser und sonstige medizinische Anlagen und Einrichtungen des
Gesundheitswesens und der Krankenpflege,
- Gebäude und Räume für die der Gesundheit dienenden Berufe wie z.B.
Ärztehäuser, -praxen und Pflegeeinrichtungen,
- Gebäude, Räume und Anlagen für die Verwaltung, Bewirtschaftung und Versorgung des
Krankenhauses,
- Räume für die freie Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibenden, die
ihren Beruf in ähnlicher Weise ausüben,
- Gebäude und Räume für die Beherbergung,
- Gebäude und Räume für Wohnungen,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke,
- die der Versorgung des Gebiets dienende Läden,
- der Zweckbestimmung des Gebietes dienende Schank- und Speisewirtschaften.

 1.2 Gebäude und Räume für Wohnungen sind nur in dem Bauteil BT 6 und 7 und nur oberhalb des
1. Vollgeschosses zulässig.

 1.3 In den Bauteilen BT 4 und BT 5 sind Gebäude und Räume für die Beherbergung sowie
Patientenzimmer nicht zulässig.

 1.4 In den Bauteilen BT 4 und BT 5 sind Anlagen für soziale Zwecke nur ausnahmsweise zulässig.

Maß der baulichen Nutzung

 2.1 Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare
Grundfläche festgesetzt.

 2.2 Im Sondergebiet darf die zulässige Grundfläche nur durch Stellplätze mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie baulichen Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden.

 2.3 Für die baulichen Anlagen im Sondergebiet kann in den mit einer Linie zur Abgrenzung des
Umfanges von Abweichungen gekennzeichneten Bereichen ein Vortreten von Gebäudeteilen,
und zwar von Balkonen, bis zu der Linie zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen
gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunutzungsverordnung, hinter die Baugrenze zugelassen
werden, sofern die summierte Länge der Anlagen pro Geschoss nicht mehr als die Hälfte der
entsprechenden Fassadenlänge einnimmt. Die erweiterte Überschreitungsmöglichkeit nach Satz
1 gilt nur oberhalb des ersten Vollgeschosses.

 2.4 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind im Sondergebiet die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen als in Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

 2.5 Im sonstigen Sondergebiet können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten die festgesetzten
Oberkanten des obersten Geschosses bis zu einer Höhe von 2,5 m überschreiten, wenn sie
ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen (z.B. Lüftungsanlagen, Aufzugsanlagen,
Solaranlagen) dienen und um das Maß ihrer Höhe hinter die Gebäudeaußenkanten des
obersten Geschosses zurücktreten. Durchsehbare Brüstungen bis zu einer Höhe von 1,2 m und
Schornsteine dürfen die festgesetzten Gebäudeoberkanten überschreiten. Ausgenommen
hiervon ist das Bauteil BT 1.1.

Verkehrliche Erschließung und Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen

 3.1 Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläch sind oberirdische Stellplätze und Garagen sowie
Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung, von denen
Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, unzulässig. Dies gilt nicht für Stellplätze für schwer
Gehbehinderte und Rohlstuhlnutzende sowie Garagen für die Unterbringung von
Fahrradstellplätzen. Ausnahmsweise können oberirdische Stellplätze für Rettungs- und
medizinische Sonderfahrzeuge sowie oberirdische Stellplätze, die dem Wirtschaftsverkehr des
Krankenhauses und des Medizinischen Versorgungszentrums dienen, zugelassen werden.

Grünfestsetzungen

 4.1 Im Sondergebiet muss die Erdschicht über der Tiefgarage mindestens 0,8 m betragen.

 4.2 Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind die vorhandenen Bäume, Sträucher und
sonstigen Bepflanzungen zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die Bepflanzungen sind
artenreich und insektenfreundlich aus überwiegend heimischen Pflanzen herzustellen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ENTWURF – noch nicht rechtsverbindlich!

Maßstab 1 : 500
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4.3  Die Dachflächen der Bauteile BT 8 und BT 9 sind mit einem mindestens 15 cm starken, durchwurzelbaren
Teil des Dachaufbaus extensiv zu begrünen. Der Satz 1 gilt nicht für technische Einrichtungen,
Belichtungsflächen und Terrassen. Die Begrünung ist zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

4.4  Die Dachflächen des zweiten Vollgeschosses des Bauteils BT 1.1 sind mit einem mindestens 15 cm
starken, durchwurzelbaren Teil des Dachaufbaus extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht für
Aufzugsüberfahrten, Belichtungsflächen, Zu- oder Abluftöffnungen gebäudetechnischer Anlagen und
Schornsteine. Der Flächenanteil für Aufzugsüberfahrten, Belichtungsflächen, Zu- oder Abluftöffnungen
gebäudetechnischer Anlagen und Schornsteine darf in Summe höchstens 10 % betragen. Ausgenommen
von den Regelungen in Satz 1 sind Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie flächenmäßig ohne
Beschränkung, wenn die darunterliegenden Flächen mindestens extensiv begrünt werden. Die Begrünung
ist zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

4.5  Die Dachflächen des obersten Geschosses der Bauteile BT 2, BT 4, BT 5 sowie BT 6 und 7 sind mit einem
mindestens 30 cm starken, durchwurzelbaren Teil des Dachaufbaus intensiv zu begrünen. Dies gilt nicht
für technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und Terrassen. Der Flächenanteil für technische
Einrichtungen, Belichtungsflächen und Terrassen darf in Summe höchstens 30 % betragen. Ausgenommen
von den Regelungen in Satz 2 sind Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie flächenmäßig ohne
Beschränkung, wenn die darunterliegenden Flächen mindestens extensiv begrünt werden. Die Begrünung
ist zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

Immissionsschutz

5.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in dem Bauteil BT 6 und 7 die Wohnnutzungen erst dann zulässig, wenn 
entlang der Linie B₁-B₂ eine lückenlose Bebauung mit einer Oberkante von mindestens 81,15 m über NHN 
errichtet ist oder öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass diese lückenlose Bebauung spätestens bei 
Nutzungsaufnahme errichtet ist.

 5.2 Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in dem Bauteil BT 6 und 7
- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein Aufenthaltsraum,
- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume

mit jeweils mindestens einem Fenster zu der Linie A₁-A₂-A₃ ausgerichtet sein. Von der Regelung 
ausgenommen sind Wohnungen an Blockecken, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind.
Für Wohnungen an Blockecken, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu der Linie A₁-A₂-A₃ 
ausgerichtet sind, gilt Folgendes:

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens einem 
   Aufenthaltsraum,
- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens der Hälfte der              
   Aufenthaltsräume,

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung
Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht 
überschritten wird.

Sonstige Festsetzungen

Beschränkung der Werbeanlagen
 6.1 Im Sondergebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und nur innerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig. Wechselndes und bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig.

Aufhebung bisheriger Festsetzungen
 6.2 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen

Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in §  9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art
enthalten, außer Kraft.

Nachrichtliche Übernahmen
Keine

Hinweise
H1 Ermittlung der Straßenverkehrsfläche

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

H2 Städtebaulicher Vertrag
Zu diesem Bebauungsplan gehört ein städtebaulicher Vertrag.

Sonstige Festsetzungen

Verkehrsflächen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

Zeichenerklärung
Festsetzungen

Der vorstehenden Zeichenerklärung zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, und die Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

Planunterlage

Berlin, den 3.12.2025
Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleitung
  i.V. Giehler

Berlin, den 3.12.2025

Bezirksstadtrat
Ch. Brzezinski

Berlin, den 3.12.2025
Fachbereich Vermessung

Fachbereichsleitung
i.V. Hoppe

Bearbeitungsstand vom 18. November 2025
zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Bearbeitungsstand vom …................... wurde in der Zeit
vom ...................... bis einschließlich  ...................... im Internet veröffentlicht.

Berlin, den ..........................
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleitung

Dieser Bebauungsplan wurde von der Bezirksverordnetenversammlung am .............. beschlossen.

Dieser Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt

worden.

Ausgefertigt: Berlin, den .....................
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

        Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat

Die Verordnung ist am …............ im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf Seite … verkündet
worden.
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